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Kaliumhydroxid
(CAS-Nr.: 1310-58-3)

Branche: Papier

GEFAHR

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. (H290)
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. (H302)
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (H314)
Staub nicht einatmen. (P260)
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. (P280)
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen oder duschen. (P303 + P361 + P353)
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. (P305 + P351 + P338)
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... (geeignete Stelle für medizinische Notfallversorgung vom Hersteller/Lieferanten 
anzugeben) anrufen. (P310)

GHS-Einstufung
Korrosiv gegenüber Metallen (Kapitel 2.16) - Kategorie 1 (Met. Corr. 1), H290
Akute Toxizität oral (Kapitel 3.1) - Kategorie 4 (Acute Tox. 4), H302
Ätzwirkung auf die Haut (Kapitel 3.2) - Kategorie 1A (Skin Corr. 1A), H314
Schwere Augenschädigung (Kapitel 3.3) - Kategorie 1 (Eye Dam. 1), H318
Der Stoff ist im Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.
Die Mindesteinstufung aus Anhang VI in die Gefahrenklasse Akute Toxizität wurde anhand von Hersteller- und Literaturangaben bestätigt.
Die GHS-Einstufung aus Anhang VI wurde aufgrund vorliegender weiterer Daten sowie Herstellereinstufungen um die oben genannte Einstufung in 
folgenden Gefahrenklassen ergänzt: Korrosiv gegenüber Metallen, Schwere Augenschädigung/Augenreizung. 
Für Gemische gelten nach Anhang VI der CLP-Verordnung folgende spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung - Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 %
Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung - Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 %
Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung - Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Schwere Augenschädigung/Augenreizung - Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

Charakterisierung
Kaliumhydroxid wird auch als Kalihydrat, Kaustische 
Pottasche oder Ätzkali, die wässrige Lösung als Kalilauge 
bezeichnet.
Im wasserfreien Zustand ist es ein weißer, geruchloser 
Feststoff, meist in Form von Schuppen oder Pellets, 
Pulver, Gries oder Plätzchen. Kaliumhydroxid ist sehr gut 
in Wasser und gut in Ethanol löslich. 
Der Feststoff zerfließt an der Luft unter Aufnahme von 
Feuchtigkeit und Kohlendioxid.
Kaliumhydroxid wird in der Seifenindustrie (Schmier- und 
Rasierseifen), in der Farbstoff-Synthese, bei der 
Elementaranalyse (zur Absorption von Kohlendioxid), in 
der Fotografie und zur Pottasche-Herstellung eingesetzt.
Auch als Reinigungs- und Desinfektionsmittel z.B. im 
Veterinärbereich findet Kaliumhydroxid Verwendung.
Für Kaliumhydroxid-Lösungen, auch als Kalilauge 
bekannt, sind in GisChem aufgrund des unterschiedlichen 
Gefahrenpotenzials gesonderte Datenblätter enthalten.
Schmelzpunkt: 360 °C
Siedepunkt: 1327 °C

Grenzwerte und weitere nationale 
Einstufungen
TA Luft (2021) 5.2.1 Gesamtstaub (zur Umwelt-VwV 
von 2021):

Die im Abgas enthaltenen staubförmigen Emissionen 
dürfen den Massenstrom 0,20 kg/h oder die 
Massenkonzentration 20 mg/m³ nicht überschreiten.
Auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines 
Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die 
Massenkonzentration 0,15 g/m³ nicht überschritten 
werden. 
Bei Emissionsquellen, die den Massenstrom 0,40 kg/h 
überschreiten, darf im Abgas die Massenkonzentration 
10 mg/m³ nicht überschritten werden. 
WGK: 1 (schwach wassergefährdend), Kenn-Nr.: 345
Bei der WGK handelt es sich um eine gemäß AwSV im 
Bundesanzeiger veröffentlichte Angabe.

Messung / Ermittlung
Prüfung auf Ersatzstoffe und/oder Ersatzverfahren 
vornehmen und dokumentieren. Wird auf eine mögliche 
Substitution verzichtet, ist dies in der 
Gefährdungsbeurteilung zu begründen.
Beurteilung der Gefährdung beim Einatmen (TRGS 
402): Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durch 
geeignete Beurteilungsmethoden nachweisen oder 
messen.
Beurteilung der Gefährdung bei Hautkontakt (TRGS 
401):
Eine hohe Gefährdung liegt vor:
bei großflächigem Kontakt oder
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bei kleinflächigem und längerfristigem Kontakt (z.B. Sprit-
zer > 15 min pro Schicht).
Eine mittlere Gefährdung liegt vor:
bei kleinflächigem und kurzfristigem (z.B. Spritzer, 
Einwirkung < 15 min pro Schicht) Kontakt,
Eine geringe Gefährdung liegt vor:
bei kurzfristigem und kleinflächigem Hautkontakt mit 
verschmutzter Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln oder 
Arbeitsflächen.
Bei mittlerer/hoher Gefährdung zusätzlich:
Aufgrund der Hautgefährdung prüfen, ob ein Ersatzstoff 
verwendet oder eine Verfahrensänderung durchgeführt 
werden kann. Wenn nicht möglich, in der 
Gefährdungsbeurteilung begründen.

Explosionsgefahren / Gefährliche 
Reaktionen
Die Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische ist 
nicht möglich.
Reagiert mit Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung.
Die bei Kontakt mit Säuren entstehende Reaktionswärme 
kann genügen, um brennbare Stoffe zu entzünden.
Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Magne-
sium, 1,2-Dichlorethylen und anderen Chlorverbindungen, 
Zink, Zinn und organischen Nitroverbindungen.
Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.
Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit 
Wasser, Aceton, Alkoholen, Chloroform-Methanol-
Mischungen und Naturprodukten (wie Wolle, Leder).
Reagiert unter Bildung brennbarer Gase oder Dämpfe 
z.B. mit niederen Alkoholen, Aluminium, Zink und Zinn.
Bildet mit Ammoniumsalzen und Trichlorethylen gesund-
heitsgefährdende Gase und Dämpfe.
Greift folgende Werkstoffe an: Aluminium, Zinn, Zink, 
viele andere Metalle und Polyester.
Zum Lösen des Produktes sind PVC- und PE-Behälter 
nicht geeignet, da diese durch entstehende 
Reaktionswärme schmelzen können. 

Gesundheitsgefährdung
Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt kann zu Ge-
sundheitsschäden führen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken (H302).
Verursacht schwere, unter Umständen tödliche Verätz-
ungen, d.h. schädigt Atemwege, Augen, Haut und 
Magen-Darm-Trakt (s. H314).
Einatmen der Nebel/Stäube/Aerosole kann auch noch 
nach Stunden zu einem tödlichen Lungenödem führen.
Kann Gesundheitsstörungen wie Bronchitis, Lungen-
schaden, Schleimhautgeschwüre, Kehlkopfschwellung 
verursachen.

Technische und Organisatorische 
Schutzmaßnahmen
Bildung von Dämpfen, Nebeln und Stäuben vermeiden. 
Insbesondere an Ab-/Umfüll-, Wiege- und Mischar-

beitsplätzen funktionstüchtige Absaugung sicherstellen 
(siehe Mindeststandards).
Absauganlage in regelmäßigen Abständen in Abhän-
gigkeit von der Verschmutzung reinigen.
Gebinde nicht offen stehen lassen.
Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zu-
geben.
Die Höhe von Abwurf-, Füll- und Schüttstellen möglichst 
gering halten. 
Sackentleergeräte verwenden und entleerte Säcke in 
Sackverdichtungsanlage geben.
Bei Arbeiten in Behältern und engen Räumen (Befahren) 
sind besondere Schutzmaßnahmen zu beachten.
Beim Auflösen oder Verdünnen immer zuerst das Wasser 
und dann die Lauge zugeben! Temperatur kontrollieren!
Bei hoher Gefährdung durch Hautkontakt möglichst in 
geschlossenen Anlagen arbeiten. Ist dies technisch nicht 
möglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.
Z.B. nur solche Arbeitsgeräte verwenden, mit denen 
Hautkontakt vermieden oder verringert wird.
Bei mittlerer Gefährdung durch Hautkontakt diese 
beseitigen oder verringern, z.B. durch Arbeit in geschlos-
senen Anlagen, durch geeignete Arbeitsgeräte.

Brand- und Explosionsschutz
Die Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen sind in 
erster Linie auf gefährlichere Stoffe und Brandlasten in 
dem entsprechenden Arbeitsbereich abzustimmen.

Hygienemaßnahmen
Einatmen von Dämpfen, Aerosolen oder Stäuben 
vermeiden!
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere ver-
schmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende 
bzw. vor längeren Pausen verwenden (rückfettende 
Creme).
Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die 
Haut möglichst schonend reinigen, anschließend 
sorgfältig abtrocknen.
Lösungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen 
lassen.
Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren 
gemäß Gefährdungsbeurteilung!!
Bei mittlerer oder hoher Gefährdung durch Hautkontakt 
zusätzlich:
Verschmutzte und durchtränkte Arbeitskleidung sofort 
wechseln, Reinigung durch den Betrieb.
Separate Putzlappen und Reinigungstücher für die Haut 
und Maschinen oder Geräte verwenden.

Persönliche Schutzmaßnahmen
Augenschutz: Korbbrille.
Handschutz: Handschuhe aus:
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Naturkautschuk/Naturlatex (NR; 0,5 mm), Polychloropren 
(CR; 0,5 mm), Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm), 
Butylkautschuk (Butyl; 0,5 mm), Fluorkautschuk (FKM; 
0,7 mm) (Durchbruchzeit > 8 Stunden, max. Tragezeit 8 
Stunden).
Die maximale Tragedauer kann unter Praxisbedingungen 
deutlich geringer sein.
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-
unterziehhandschuhe empfehlenswert!
Die Schutzwirkung der Handschuhe gegenüber dem 
Stoff/Gemisch ist unter Berücksichtigung der Einsatz-
bedingungen beim Chemikalien-/Handschuhhersteller zu 
erfragen oder zu prüfen (s. Checkliste-
Schutzhandschuhe).
Bei Naturlatex-Handschuhen besteht Allergiegefahr - 
wenn möglich andere Schutzhandschuhe einsetzen. 
Gepuderte Einweghandschuhe aus Latex sind durch 
puderfreie und allergenarme zu ersetzen.
Längerfristiges Tragen von Chemikalienschutzhand-
schuhen kann selbst eine Hautgefährdung 
(Feuchtarbeit) darstellen. Vermeidung durch Einhaltung 
von Tragezeiten und/oder Tätigkeitswechsel.
Beim längerfristigen Tragen von Chemikalienschutz-
handschuhen sind gegen Schweißbildung spezielle 
Hautschutzmittel vor der Arbeit zu empfehlen (s. z.B. 
Hautschutzmittel).
Diese können allerdings die Schutzleistung der 
Handschuhe beeinträchtigen. Der Hautschutzplan muss 
das Tragen von Schutzhandschuhen berücksichtigen.
Atemschutz: Das Tragen von Atemschutz wird z.B. bei 
Reparaturarbeiten oder unkontrollierten Betriebszustän-
den empfohlen, z.B. Vollmaske/Halbmaske/filtrierende 
Halbmaske mit:
Partikelfilter P1 (weiß)
Partikelfilter P2 (weiß)
Es wird empfohlen, Filtergeräte mit Gebläse und Helm 
oder Haube einzusetzen (z.B. TH2P). Hierfür bestehen 
keine Tragezeitbegrenzungen.
Körperschutz: Beim Verdünnen bzw. Abfüllen: Kunst-
stoffschürze.
Alkalibeständige Schutzkleidung!
Zur Auswahl von Chemikalienschutzkleidung finden Sie 
Informationen in einem Flyer des Fachbereichs PSA der 
DGUV.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Falls aufgrund der Gefährdungsbeurteilung das Tragen 
von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische 
Vorsorge ggf. nach der DGUV Empfehlung Atemschutz-
geräte durchzuführen.
Bei Tätigkeiten im Wechsel mit dem Tragen 
flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe kann Feuchtarbeit 
vorliegen. Bei Feuchtarbeit von mehr als 2 Stunden pro 
Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten 
(Angebotsvorsorge).
Bei Feuchtarbeit von regelmäßig 4 Stunden oder mehr 
pro Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmäßig zu 

veranlassen (Pflichtvorsorge, z. B. unter Heranziehung 
der DGUV Empfehlung Gefährdung der Haut).

Beschäftigungsbeschränkungen
Jugendliche ab 15 Jahren dürfen hiermit nur beschäftigt 
werden:
wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich und die Aufsicht durch einen Fachkundigen 
sowie betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreu-
ung gewährleistet ist.

Schadensfall
Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem 
Produkt immer persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf 
jeden Fall Schutzbrille und Handschuhe.
Verschüttetes Produkt schnell unter Feuchtigkeitsvermei-
dung mechanisch aufnehmen und entsorgen, die Reste 
mit viel Wasser wegspülen.
Produkt ist nicht brennbar, bei Brand in der Umgebung 
geeignete Löschmittel: vorzugsweise Löschpulver 
(trocken!). Notfalls auch Schaum. Dann festes Kalium-
hydroxid damit nicht benetzen.
Beim Nasslöschen z.B. mit Schaum können gefährliche 
Gase entstehen (z.B. Wasserstoff, wenn die entstandene 
Lauge mit Zink, Aluminium oder anderen Leichtmetallen 
in Kontakt kommt).
Brandbekämpfung größerer Brände nur mit umgebungs-
luftunabhängigem Atemschutzgerät!
Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation 
muss verhindert werden.

Erste Hilfe
Nach Augenkontakt: Augen unter Schutz des unver-
letzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei 
geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen.
Steriler Schutzverband.
Augenärztliche Behandlung.
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch 
Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; auf 
Selbstschutz achten.
Haut mit viel Wasser spülen.
Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem 
Gefahrenbereich bringen.
Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.
Bei Atemstillstand künstliche Beatmung nach Möglichkeit 
mit Beatmungsgerät, auf jeden Fall Stoffkontakt bzw. Ein-
atmen des Stoffes/Produktes vermeiden (Selbstschutz).
Unmittelbar nach dem Unfall, auch bei fehlenden 
Krankheitszeichen, ein inhalatives Steroid (Dosieraerosol) 
einatmen lassen.
Dosierung, Art der Anwendung und weitere Behandlung 
nach betriebsärztlicher Anordnung.
Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des 
Mundes.
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen 
(Verdünnungseffekt).

http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=RHVyY2hicnVjaHplaXQ=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=Q2hlY2tsaXN0ZS1TY2h1dHpoYW5kc2NodWhl&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=Q2hlY2tsaXN0ZS1TY2h1dHpoYW5kc2NodWhl&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=RmV1Y2h0YXJiZWl0&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
https://hautschutz.bgetem.de/@@hsfinden
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=SGF1dHNjaHV0enBsYW4=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXRlbXNjaHV0ejo=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2Vmw6RocmR1bmdzYmV1cnRlaWx1bmc=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=RmV1Y2h0YXJiZWl0&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=RmV1Y2h0YXJiZWl0&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QW5nZWJvdHN2b3Jzb3JnZQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=RmV1Y2h0YXJiZWl0&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=UGZsaWNodHZvcnNvcmdl&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=TGVpY2h0bWV0YWxsZQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=RG9zaWVyYWVyb3NvbA==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01


Kaliumhydroxid (Branche: Papier) Seite 4 von 4

www.gischem.de

Entsorgung
Auch kleine Mengen nicht über die Kanalisation oder 
Mülltonne entsorgen.
Bei kleinen Mengen: Rückstände vorsichtig in großen 
Wasserüberschuss einführen. Anschließend mit 
Salzsäure neutralisieren, pH-Wert kontrollieren.
Der sechsstellige Abfallschlüssel ist nach AVV branchen-, 
prozessart-, herkunfts- oder abfallartenspezifisch zuzu-
ordnen.
Er ist gegebenenfalls mit der örtlich zuständigen Behörde 
(z.B. Stadtverwaltung oder Landratsamt) abzustimmen. 
Im Folgenden werden mögliche Zuordnungen gegeben:
Natrium- und Kaliumhydroxid (gefährliche Abfälle aus 
anorganisch-chemischen Prozessen): 060204
Verpackungen mit Restinhalten des Stoffes/Produktes 
sind gefährliche Abfälle (Sonderabfälle), Abfallschlüssel 
150110.
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutz-
kleidung mit gefährlichen Verunreinigungen sind gefähr-
liche Abfälle (Sonderabfälle), Abfallschlüssel 150202.
Für gefährliche Abfälle ist ein Nachweisverfahren (Entsor-
gungsnachweis und Begleitscheine) durchzuführen. Die 
Sammelentsorgung ist davon zum Teil ausgenommen.
Vollständig restentleerte bzw. gereinigte Metallgebinde 
oder Kunststoffbehältnisse können zur Verwertung abge-
geben werden. 

Lagerung
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort 
lagern.
Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Behälter aus z.B. Edelstahl, gummiertem Stahl, Keramik, 
Polyethylen und Polypropylen sind geeignet.
Zusammenlagerungsbeschränkungen (nach Lager-
klassen der TRGS 510; die Zahlen in Klammern geben 
die jeweiligen Lagerklassen an):
Dieser Stoff/dieses Produkt gehört zur Lagerklasse 8B.
Separate Lagerung von explosiven Stoffen (1), stark 
oxidierend wirkenden Stoffen (5.1A), organischen 
Peroxiden (5.2), ansteckungsgefährlichen (6.2) und 
radioaktiven Stoffen (7).
Für die Zusammenlagerung mit sonstigen 
explosionsgefährlichen Stoffen (4.1A), Ammoniumnitrat 
(5.1C) sind weitere Regelungen zu beachten.
Die Zusammenlagerung ist mit selbstentzündlichen 
Stoffen (4.2) und Stoffen, die in Berührung mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln (4.3) erlaubt, wenn keine 
wesentliche Gefährdungserhöhung eintreten kann.
Dies kann durch Getrenntlagerung erreicht werden.

Zusammenlagerungsbeschränkungen müssen nicht 
beachtet werden, wenn insgesamt nicht mehr als 400 kg 
Gefahrstoffe gelagert werden, davon höchstens 200 kg je 
Lagerklasse.
Generell ist eine Zusammenlagerung verboten, wenn dies 
zu einer wesentlichen Gefährdungserhöhung führen 
würde, auch wenn die Stoffe in derselben Lagerklasse 
sind.
Dies ist gegeben, wenn sie z.B. unterschiedliche 
Löschmittel benötigen, unterschiedliche Temperatur-
bedingungen erfordern, sie miteinander unter Bildung 
entzündbarer oder giftiger Gase oder unter Entstehung 
eines Brandes reagieren.
Anforderungen des Wasserrechts an HBV- und LAU-
Anlagen (s. auch Checkliste-Wasserrecht):
Anlagen mit bis zu 100 m³ oder 100 Tonnen werden der 
Gefährdungsstufe A zugeordnet.
Das Rückhaltevolumen muss so groß sein, dass aus-
tretende Stoffe bis zum Wirksamwerden geeigneter 
Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Abdichten des Lecks, 
Absperren von Betriebsteilen) aufgefangen werden 
können. 
Abhängig vom Rauminhalt der Anlage zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gelten Anforderungen wie 
die Pflicht zur Anzeige bei der unteren Wasserbehörde, 
Fachbetriebspflichten oder die Prüfung durch Sach-
verständige. 
Bei Gefährdungsstufe A entfällt die Anzeigepflicht, 
dennoch sind die Anlagen innerbetrieblich zu 
dokumentieren.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer 
zuständigen Unteren Wasserbehörde, Sachverständigen-
organisationen, Güte- und Überwachungsgemeinschaften 
oder von nach WHG zertifizierten Fachbetrieben.
Die Lagerfläche muss den betriebstechnischen 
Anforderungen genügen und die Behälter dicht 
verschlossen, gegen Witterungseinflüsse geschützt und 
stoffbeständig sein. Bei Mengen über 1000to müssen 
Lager bei der Behörde angezeigt werden.
Als Stoff/Produkt der WGK 1 erfordert die Lagerung von 
mehr als 100 t je Lagerabschnitt eine Löschwasser-Rück-
halteanlage.
Bei Zusammenlagerung wassergefährdender Stoffe/Pro-
dukte unterschiedlicher WGK muss die Menge mit Hilfe 
einer Umrechnungsregel ermittelt werden.
Sind in einem Lagerabschnitt nur unbrennbare Stoffe 
gelagert und können weder Verpackungen noch Bauteile 
des Lagers zur Verbreitung eines Brandes beitragen, sind 
Löschwasser-Rückhalteanlagen nicht erforderlich.
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           C101742
           wird auch als Kalihydrat, Kaustische Pottasche oder Ätzkali, die wässrige Lösung als Kalilauge bezeichnet.
        
         
           C101743
           Im wasserfreien Zustand ist es ein weißer, geruchloser Feststoff, meist in Form von Schuppen oder Pellets, Pulver, Gries oder Plätzchen. Kaliumhydroxid ist sehr gut in Wasser und gut in Ethanol löslich. 
        
         
           C101744
           Der Feststoff zerfließt an der Luft unter Aufnahme von Feuchtigkeit und Kohlendioxid.
        
         
           C101745
           Kaliumhydroxid wird in der Seifenindustrie (Schmier- und Rasierseifen), in der Farbstoff-Synthese, bei der Elementaranalyse (zur Absorption von Kohlendioxid), in der Fotografie und zur Pottasche-Herstellung eingesetzt.
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           Auch als Reinigungs- und Desinfektionsmittel z.B. im Veterinärbereich findet Kaliumhydroxid Verwendung.
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           Für Kaliumhydroxid-Lösungen, auch als Kalilauge bekannt, sind in GisChem aufgrund des unterschiedlichen Gefahrenpotenzials gesonderte Datenblätter enthalten.
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               Korrosiv gegenüber Metallen (Kapitel 2.16) - Kategorie 1 (Met. Corr. 1), H290
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Akute Toxizität oral (Kapitel 3.1) - Kategorie 4 (Acute Tox. 4), H302
            
          
           
             Skin Corr. 1A
             
               314
               Ätzwirkung auf die Haut (Kapitel 3.2) - Kategorie 1A (Skin Corr. 1A), H314
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Schwere Augenschädigung (Kapitel 3.3) - Kategorie 1 (Eye Dam. 1), H318
            
          
           CLP12-2019/521
           
             Der Stoff ist im Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.
          
           
             Die Mindesteinstufung aus Anhang VI in die Gefahrenklasse Akute Toxizität wurde anhand von Hersteller- und Literaturangaben bestätigt.
          
           
             Die GHS-Einstufung aus Anhang VI wurde aufgrund vorliegender weiterer Daten sowie Herstellereinstufungen um die oben genannte Einstufung in folgenden Gefahrenklassen ergänzt: Korrosiv gegenüber Metallen, Schwere Augenschädigung/Augenreizung. 
          
           
             Für Gemische gelten nach Anhang VI der CLP-Verordnung folgende spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
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             Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung - Skin Corr. 1B, H314: 2 % &le; C < 5 %
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             Schwere Augenschädigung/Augenreizung - Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % &le; C < 2 %
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             GHS07
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             Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
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             Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
          
           
             314
             Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
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             ... nicht einatmen.
             
               Staub
               ...
            
          
           
             280
             ... tragen.
             
               Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz
               ...
            
          
           
             303+361+353
             BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
          
           
             305+351+338
             BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
          
           
             310
             Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
             
               ... (geeignete Stelle für medizinische Notfallversorgung vom Hersteller/Lieferanten anzugeben)
               ...
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           Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen.
        
         
           Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.
        
         
           Bei Atemstillstand künstliche Beatmung nach Möglichkeit mit Beatmungsgerät, auf jeden Fall Stoffkontakt bzw. Einatmen des Stoffes/Produktes vermeiden (Selbstschutz).
        
         
           Unmittelbar nach dem Unfall, auch bei fehlenden Krankheitszeichen, ein inhalatives Steroid (Dosieraerosol) einatmen lassen.
        
         
           Dosierung, Art der Anwendung und weitere Behandlung nach betriebsärztlicher Anordnung.
        
         
           Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; auf Selbstschutz achten.
        
         
           Haut mit viel Wasser spülen.
        
         
           Augen unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen.
        
         
           Steriler Schutzverband.
        
         
           Augenärztliche Behandlung.
        
         
           Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes.
        
         
           Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).
        
      
    
     
       
         
           Löschpulver (trocken)
        
         
           Notfalls auch Schaum. Dann festes Kaliumhydroxid damit nicht benetzen.
        
      
       
         Beim Nasslöschen z.B. mit Schaum können gefährliche Gase entstehen (z.B. Wasserstoff, wenn die entstandene Lauge mit Zink, Aluminium oder anderen Leichtmetallen in Kontakt kommt).
      
       
         Brandbekämpfung größerer Brände nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät!
      
       
         Produkt ist nicht brennbar, bei Brand in der Umgebung geeignete Löschmittel: vorzugsweise Löschpulver (trocken!). Notfalls auch Schaum. Dann festes Kaliumhydroxid damit nicht benetzen.
      
    
     
       
         
           Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf jeden Fall Schutzbrille und Handschuhe.
        
      
       
         Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss verhindert werden.
      
       
         
           Verschüttetes Produkt schnell unter Feuchtigkeitsvermeidung mechanisch aufnehmen und entsorgen, die Reste mit viel Wasser wegspülen.
        
      
    
     
       
         
           
             Bildung von Dämpfen, Nebeln und Stäuben vermeiden. Insbesondere an Ab-/Umfüll-, Wiege- und Mischarbeitsplätzen funktionstüchtige Absaugung sicherstellen (siehe Mindeststandards).
          
           
             Absauganlage in regelmäßigen Abständen in Abhängigkeit von der Verschmutzung reinigen.
          
           
             Gebinde nicht offen stehen lassen.
          
           
             Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zugeben.
          
           
             Die Höhe von Abwurf-, Füll- und Schüttstellen möglichst gering halten. 
          
           
             Sackentleergeräte verwenden und entleerte Säcke in Sackverdichtungsanlage geben.
          
           
             Bei Arbeiten in Behältern und engen Räumen (Befahren) sind besondere Schutzmaßnahmen zu beachten.
          
           
             Beim Auflösen oder Verdünnen immer zuerst das Wasser und dann die Lauge zugeben! Temperatur kontrollieren!
          
           
             Bei hoher Gefährdung durch Hautkontakt möglichst in geschlossenen Anlagen arbeiten. Ist dies technisch nicht möglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.
          
           
             Z.B. nur solche Arbeitsgeräte verwenden, mit denen Hautkontakt vermieden oder verringert wird.
          
           
             Bei mittlerer Gefährdung durch Hautkontakt diese beseitigen oder verringern, z.B. durch Arbeit in geschlossenen Anlagen, durch geeignete Arbeitsgeräte.
          
        
         
           Einatmen von Dämpfen, Aerosolen oder Stäuben vermeiden!
        
         
           Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
        
         
           Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
        
         
           Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende bzw. vor längeren Pausen verwenden (rückfettende Creme).
        
         
           Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die Haut möglichst schonend reinigen, anschließend sorgfältig abtrocknen.
        
         
           Lösungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen lassen.
        
         
           Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
        
         
           Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren gemäß Gefährdungsbeurteilung!!
        
         
           Bei mittlerer oder hoher Gefährdung durch Hautkontakt zusätzlich:
        
         
           Verschmutzte und durchtränkte Arbeitskleidung sofort wechseln, Reinigung durch den Betrieb.
        
         
           Separate Putzlappen und Reinigungstücher für die Haut und Maschinen oder Geräte verwenden.
        
      
    
     
       
         
           
             AGW
             
          
        
         
           Beurteilung der Gefährdung beim Einatmen (TRGS 402): Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durch geeignete Beurteilungsmethoden nachweisen oder messen.
        
         
           Beurteilung der Gefährdung bei Hautkontakt (TRGS 401):
        
         
           Eine hohe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei großflächigem Kontakt oder
        
         
           bei kleinflächigem und längerfristigem Kontakt (z.B. Spritzer > 15 min pro Schicht).
        
         
           Eine mittlere Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei kleinflächigem und kurzfristigem (z.B. Spritzer, Einwirkung < 15 min pro Schicht) Kontakt,
        
         
           Eine geringe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei kurzfristigem und kleinflächigem Hautkontakt mit verschmutzter Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln oder Arbeitsflächen.
        
         
           Bei mittlerer/hoher Gefährdung zusätzlich:
        
         
           Aufgrund der Hautgefährdung prüfen, ob ein Ersatzstoff verwendet oder eine Verfahrensänderung durchgeführt werden kann. Wenn nicht möglich, in der Gefährdungsbeurteilung begründen.
        
      
       
         
           
             Das Tragen von Atemschutz wird z.B. bei Reparaturarbeiten oder unkontrollierten Betriebs@---zu@---stän@---den empfohlen, z.B.  Voll@---mas@---ke/Halb@---maske/filtrierende Halbmaske mit:
          
           
             Partikelfilter P1 (weiß)
          
           
             Partikelfilter P2 (weiß)
          
        
         
           
             Korbbrille.
          
        
         
           
             
               Naturkautschuk/Naturlatex (NR)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Polychloropren (CR)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Butylkautschuk (Butyl)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Fluorkautschuk (FKM)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
        
      
    
     
       
         solid
         
           fest
        
         
           
             0
             0
          
        
      
       
         
           
             
               360
               °C
            
          
        
         
           
             
               1327
               °C
            
          
        
      
    
     
       
         Reagiert mit Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung.
      
       
         Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Magnesium, 1,2-Dichlorethylen und anderen Chlorverbindungen, Zink, Zinn und organischen Nitroverbindungen.
      
       
         Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Wasser, Aceton, Alkoholen, Chloroform-Methanol-Mischungen und Naturprodukten (wie Wolle, Leder).
      
       
         Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.
      
       
         Reagiert unter Bildung brennbarer Gase oder Dämpfe z.B. mit niederen Alkoholen, Aluminium, Zink und Zinn.
      
       
         Die bei Kontakt mit Säuren entstehende Reaktionswärme kann genügen, um brennbare Stoffe zu entzünden.
      
       
         Bildet mit Ammoniumsalzen und Trichlorethylen gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe.
      
       
         Greift folgende Werkstoffe an: Aluminium, Zinn, Zink, viele andere Metalle und Polyester.
      
    
     
     
     
     
     
       
         
           
             1
             
               345
               Kenn-Nr.: 345
            
             
               Bei der WGK handelt es sich um eine gemäß AwSV im Bundesanzeiger veröffentlichte Angabe.
            
          
           LGK 8B
        
      
    
     
       
         Garantie- und Haftungsausschluss:
      
       
         Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Daten von GisChem zwar sorgfältig erstellt und gepflegt werden, jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden kann.
      
       
         Der Verwender der Daten wird daher nicht von der Pflicht und Verantwortung, die Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit selbst zu überprüfen, befreit.
      
       
         Daher kann der Verwender die Träger von GisChem auch nicht für Fehler bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten gleich aus welchem Rechtsgrund haftbar machen.
      
       
         Ebenso wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass keine Garantie übernommen wird, dass die übermittelten Daten frei von Rechten Dritter sind. Auch diesbezüglich wird keine Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund übernommen.
      
       
         Im Übrigen haften die Träger von GisChem nach den gesetzlichen Bestimmungen jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit es nicht durch ein schuldhaftes Fehlverhalten der Träger von GisChem,
      
       
         deren gesetzliche Vertreter oder durch deren Erfüllungsgehilfen zu einer Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit kommt.
      
    
  


